
Nebentätigkeit - Wieviel darf ich als Künstler
verdienen?
Beitrag von „Mikael“ vom 30. Dezember 2009 21:28

Zitat

Original von alias
Weil der Dienstherr annimmt, dass man für die Herstellung von Kunst nicht gar zu viel
Zeit benötigt, ist das genehmigungsfrei und wird auch nicht angerechnet.

Nein, sondern wegen Art. 5. Abs. 3 GG.

Gruß !
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